
Ausschreibung

24. Int. RTCE-Nibelungenfahrt 
für Oldtimer

am Samstag / Sonntag     
25. / 26. April 2009

Renn- und Touring-Club Eberstadt e.V. im ADAC

Wertungslauf zum „ADAC Oldtimer-Pokal Hessen-Thüringen“, zum „ADAC Classic Cup“ und zur „ADAC FIVA Historic Trophy / Cup“



Veranstalter:
Renn- und Touring-Club Eberstadt e.V. im ADAC, 
Darmstadt-Eberstadt

Art der Veranstaltung:
Auf sportliche oder touristische Leistung ausgelegte Fahrt 
mit zwei getrennten Wertungen für vierrädrige Oldtimerfahr-
zeuge, registriert beim ADAC (Reg.-Nr. OLD 01/09) und ge-
nehmigt von den zuständigen Regierungspräsidien. Die Fahrt 
zählt zum „ ADAC Classic Cup“, zum „ADAC Oldtimer-Pokal 
Hessen-Thüringen“, zu den neuen ADAC FIVA Historic - Cup 
/ und - Trophy und ist als FIVA-B- Event unter der Nummer B 
060 / 2009 klassifiziert. 

Teilnahmebedingungen:
Besitz eines gültigen Führerscheins (für den Fahrer) und eines 
zugelassenen Automobils (möglichst Originalzustand; kei-
ne Replica-Fahrzeuge oder nicht zeitgemäße Umbauten), das 
mindestens 30 Jahre alt sein muss. Falls der Fahrer nicht zu-
gleich der Halter des gemeldeten Fahrzeugs ist, muss während 
der Papierabnahme eine Vollmacht des Halters für das gemel-
dete Fahrzeug vorgelegt werden.

entierungssports: über eine Strecke von insgesamt ca. 250 km 
bereiten z. B. Drehpunktskizzen, Spinnen, Strich - Punktskiz-
zen, Schattenkopien, Pfeilskizzen, Würmer, oder „halbe Pfeile“  
in unterschiedlichen Kartenmaßstäben und mit den berüch-
tigten Überlappungen  dem geübten Beifahrer eine ebenso 
arbeitsreiche wie vergnügliche Rallye. Der Schwerpunkt der 
Wertung liegt hier bei den Orientierungsaufgaben; zusätzlich 
erleben Sie bei ca. drei bis vier Gleichmäßigkeitsprüfungen 
mit unterschiedlichen Schnittvorgaben und geheimen Zeit-
kontrollen ein gutes Stück „klassischer“ Rallye-Atmosphäre. 
Eigenes Kartenmaterial ist für beide Wertungsgruppen nicht 
erforderlich. Ein erfahrenes Auswertungsteam sorgt für über-
sichtliche Ergebnislisten und eine schnelle Siegerehrung.

Der Prolog ist Bestandteil der diesjährigen Nibelungenfahrt 
und wird mit zur Wertung herangezogen.

Charakter der Fahrt:
Die „Int. RTCE-Nibelungenfahrt“ ist eine eintägige Oldtimer-
fahrt am letzten April-Sonntag - ergänzt durch einen Prolog 
am späten Samstag Nachmittag. Teilnehmer mit Vorkriegsfahr-
zeugen, oder auch mit weniger Übung bei Orientierungsfahrten, 
können sich zur touristischen Wertung anmelden.  Die Strecke 
beträgt insgesamt ca. 180 km. Ein professionelles Bordbuch mit 
einfachen Aufgabenstellungen, wie z.B. leicht verständlichen 
Kartenskizzen, Chinesenzeichen „ohne Tricks“ oder Fahrt nach 
Fotos führt auf landschaftlich schönen Straßen durch den 
frühlingshaften Odenwald sicher zum Ziel. Bei ein oder zwei 
Gleichmäßigkeitsprüfungen mit oldtimergerechten Zeitvorga-
ben bieten wir einen Hauch vom Rallye-Sport der 60er und 
70er Jahre, aus der Zeit der ersten Nibelungenfahrten.

Für die Teilnehmer der sportlichen Wertung greifen wir tiefer 
in die Trickkiste der klassischen Aufgaben des Rallye- und Ori-

Klasseneinteilung für die sportliche und die 
touristische Wertungsgruppe der Nibelungenfahrt:

A Ancestor bis einschl. Bj. 1904 
B Veteran bis einschl. Bj. 1918 
C Vintage bis einschl. Bj. 1930 
D Postvintage bis einschl. Bj. 1945 
E Postwar bis einschl. Bj. 1960 
F Classic bis einschl. Bj. 1970 
G Historic bis einschl. Bj. 1979 

Bei Unter - oder Überbesetzung einer Klasse behalten wir uns 
die Zusammenlegung mit der nächsthöheren Klasse bzw.  eine 
zusätzliche Gliederung innerhalb der Klasse vor. 



Start und Ziel: Mercedes – Benz, Niederlassung 
Darmstadt, Rheinstraße 100, 64295 Darmstadt

Wertung:
Auf der Strecke befinden sich ZKs (besetzte Zeitkontrollen), 
DKs (besetzte Durchfahrtskontrollen) und SKs (stumme Stre-
ckenkontrollen) zur Überprüfung der vorgeschriebenen Stre-
ckenführung (Idealstrecke). Zur Wertung werden außerdem 
Gleichmäßigkeitsprüfungen durchgeführt. Das Wertungs-
schema wird in den Ausführungsbestimmungen bekannt 
gegeben. Verstöße gegen die StVO, Begleitung durch frem-
de Fahrzeuge, Einsatz von Funkgeräten oder elektronischen 
Hilfsmitteln etc., Ändern der Bordkarten und Ankunft nach 
der vorgegebenen Maximalzeit führen zum Wertungsaus-
schluss! Die vorgeschriebene Durchschnittsgeschwindigkeit 
beträgt über die gesamte Streckenlänge nicht mehr als 30 
km/h (touristische Wertungsgruppe: nicht mehr als 25 km/h). 
Die genauen Streckenlängen und die Gesamtfahrzeiten wer-
den in den Ausführungsbestimmungen verbindlich bekannt 
gegeben. Die Ausführungsbestimmungen sind Bestandteil 
der Ausschreibung und werden mit den Startunterlagen am 
Veranstaltungstag ausgegeben. Proteste werden nicht ange-
nommen.

Nenngeld (alle Beträge inkl. 19 % MwSt.):
Einzelnennung Nibelungenfahrt incl. Prolog
€ 150,- (für Fahrer und Beifahrer); 
pro zusätzliche Person € 35,-.

Mannschaftsnennung Nibelungenfahrt incl. Prolog
€ 30,- (für drei Fahrzeuge, ein Streichresultat), zusätzlich zur 
Einzelnennung.

Erinnerungs - Plakette aus Metall, pro Stück € 15,-.

Die Nennung erfolgt auf unseren beigefügten Formularen. Sie 
müssen vollständig ausgefüllt und gut lesbar sein. Fahrer und 
Beifahrer müssen unterschrieben haben, und das Nenngeld 
muss zeitnah, spätestens jedoch bis zum Nennungsschluss auf 

Vorläufiger Zeitplan:

• Verfügbarkeit der Ausschreibung: 		  Januar 2009

• Nennungsschluss:			   16.03.2009 

• Versand der Nennungsbestätigung:		  bis  30.03.2009

• Papierabnahme: 			   Sa, 25.04.2009, 14:00 - 17:00 Uhr 

• Technische Abnahme: 			   Sa, 25.04.2009, 14:15 - 17:15 Uhr 

• Fahrerbesprechung:     			   Sa, 25.04.2009, 17:30 Uhr

• Start Prolog:                  			   Sa, 25.04.2009, 18:00 Uhr

• Zielankunft Prolog: 			   Sa, 25.04.2009, ab ca. 20:30 Uhr

• Gemeinsamer Fahrerabend: 			   Sa, 25.04.2009, ab ca. 20:30 Uhr

• Start Nibelungenfahrt: 			   So, 26.04.2009, 09:00 Uhr

• Zielankunft Nibelungenfahrt: 			  So, 26.04.2009, ab ca. 16:30 Uhr

• Gemeinsame Siegerehrung: 			   So, 26.04.2009, ca. 20:00 Uhr 

unser u.a. Konto überwiesen worden sein. Ein querformatiges, 
scharfes Foto (mind. 10 x 15 cm, oder hochauflösende  jpg-
Datei per e-mail) muss als Druckvorlage für das Programm-
heft beigefügt sein. Alte Bilder aus den Vorjahren können wir 
nicht heraussuchen. Unvollständig ausgefüllte Nennungsfor-
mulare und Nennungen ohne Fotos werden zurückgesandt. 
Da aus organisatorischen Gründen nicht mehr als 120 Fahr-
zeuge starten können, behalten wir uns vor, Nennungen auch 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Wir wollen für unse-
re zahlreichen Zuschauer ein möglichst abwechslungsreiches, 
attraktives und buntes Starterfeld bieten – deswegen werden 
Teams mit besonders alten Fahrzeugen oder mit Automobilen, 
die auch schon bei den Nibelungenfahrten der 60er und frü-
hen 70er Jahre hätten starten können, bevorzugt!

Nennungsschluss: 16. März 2009

Die Nennungen senden Sie bitte ausschließlich an:

RTCE-Nennbüro		  E-Mail: 	 jakob@rtce.de
c/o Hilde Jakob		  Tel. Nennbüro: 	 06151 - 52664
Heidelberger Landstr. 147 	 Fax Nennbüro: 	 06151 - 538345
64297 Darmstadt 		  Internet:   	 www.rtce.de

Kontoverbindung:
Das Nenngeld überweisen Sie bitte mit Angabe Ihres 
Namens auf unser Konto:

Stichwort „Nibelungenfahrt 2009“
Konto Nr. 401 36 89
Sparkasse Darmstadt
BLZ 508 501 50

oder Sie legen Ihrer Nennung einen Verrechnungsscheck in 
entsprechender Höhe bei.

Das Nenngeld ist Reuegeld. Die Rückzahlung erfolgt nur im 
Falle der Ablehnung der Nennung oder der Absage der Ver-
anstaltung.



Das Nenngeld beinhaltet folgende Leistungen:

Einzelnennungen für Nibelungenfahrt:
• 	ein professionell gestaltetes Bordbuch
• 	kleines Frühstück und Mittagsimbiss für Fahrer und 
	 Beifahrer am Sonntag
• 	Abendessen für Fahrer und Beifahrer am Sonntag
• 	je ein Frühstück, Mittagsimbiss und Abendessen für 
	 zusätzlich genannte Personen
• 	Pokale für die drei erstplatzierten Teams in der 
	 Gesamtwertung jeder Wertungsgruppe 
• 	Pokale für Fahrer und Beifahrer (ca. 25 % der 
	 Teilnehmer jeder Klasse) 
• 	eine Urkunde mit Foto  
• 	zwei Programmhefte mit Bildern aller Teilnehmer 
• 	ein Rallye-Schild für jedes Fahrzeug 
• 	zwei Startnummern für jedes Fahrzeug

Die bisher üblichen Erinnerungsplaketten müssen separat 
bestellt und bezahlt werden. 

Mannschaftsnennungen für Nibelungenfahrt:
• 	je ein Pokal für die Fahrzeuge der drei besten 
	 Mannschaften

Haftungsbestimmungen:
1) Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer:
a) Verantwortlichkeit: Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Kfz-
Eigentümer und -Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung 
teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für 
alle von ihnen oder von dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursach-
ten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss nach dieser Ausschreibung 
vereinbart wird.

b) Haftungsverzicht: Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Kfz-
Eigentümer und -Halter) verzichten mit Abgabe der Nennung für alle im 
Zusammenhang mit der „Nibelungenfahrt“ erlittenen Unfälle oder Schä-
den auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen- den Renn- und 
Touring-Club Eberstadt e.V. im ADAC (RTCE) und dessen Beauftragte, 
Sportwarte und Helfer; die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen ei-
gene Helfer; den ADAC sowie die FIVA; ferner Behörden, Firmen und ir-
gendwelche andere Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung 
in Verbindung stehen, soweit der Schaden oder Unfall nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht.

2) Verantwortlichkeit des Veranstalters: Der Veranstalter behält sich 
das Recht vor, alle von den Behörden angeordneten oder durch höhere 
Gewalt aus Sicherheitsgründen erforderlich werdenden Änderungen der 
Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, 
falls es durch außergewöhnliche Umstände erforderlich wird, ohne irgend 
einen Schadenersatz zu übernehmen. Diese Vereinbarung wird mit Ab-
gabe der Nennung an den Veranstalter allen Beteiligten gegenüber wirk-
sam. Im Übrigen haftet der Veranstalter nur, soweit durch Ausschreibung 
und Nennung nicht Haftungsausschluss vereinbart ist. Der Veranstalter 
schließt eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung ab. Mit der Abgabe der 
jeweiligen Nennung unterwirft sich jeder, der an der „Nibelungenfahrt“ 
teilnimmt, ohne Einschränkung der vorliegenden Ausschreibung und 
eventuell noch folgenden Ergänzungen oder Änderungen der Ausschrei-
bung. Er erkennt als alleinige Sportgerichtsbarkeit die im internationalen 
Automobilsportgesetz festgelegten Bestimmungen an, denen er sich mit 
Abgabe der jeweiligen Nennung unterwirft. Er verzichtet ausdrücklich 
auf die Anrufung von zivilen Handels- und Strafgerichten. Im Falle der 
Absage wegen höherer Gewalt (z.B. Naturkatastrophe) wird ein Drittel des 
Nenngeldes zur Abdeckung der Organisationskosten zurück behalten. Die 
Ausführungsbestimmungen erhalten Sie bei der Papierabnahme.

Viel Spaß und Fahrvergnügen bei der Nibelungenfahrt 
wünschen

Ihre Fahrtleiter Hans-Werner und Felix Mattis 
und das gesamte Organisationsteam!

Tel. Fahrtleitung: 06151 - 65001 • E-Mail: mattis@rtce.de
Aktuelle Infos: www.rtce.de


